
Jahr, im ganzen gesehen, ausgehend von den Lehren 
der 3. Parteikonferenz, eine Arbeit geleistet, die eine 
sichtbare Vorwärtsentwicklung auf dem Wege zu 
wahren Organen der Arbeiter-und-Bauern-Macht be
deutet. Wir können eine wesentliche Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit im Strafverfahren fest
stellen; sie ist statistisch meßbar in dem Rückgang 
ungerechtfertigter Haftbefehle. Wir haben die „Über
spitzungen“ in der Rechtsprechung überwunden; Staats
anwaltschaft und Gericht haben in ihrer Strafpolitik 
wichtige Erfahrungen für die Einführung des neuen 
Strafensystems gesammelt; die Schöffenarbeit und die 
Verbindung zwischen der Justiz und den Werktätigen 
hat sich weiterentwickelt, und schließlich hat sich die 
Zusammenarbeit der Justizorgarie in den Bezirken und 
Kreisen erfreulich gefestigt. Die prinzipielle Richtig
keit des Weges, der seit der 3. Parteikonferenz in der 
Bekämpfung der Verbrechen beschritten wurde, wird 
auch durch die Analyse der Kriminalität des Jahres 
1956, über die demnächst berichtet werden wird, be
stätigt.

Das beweist, daß die gegebene Linie im Prinzip 
richtig ist und keiner Änderung bedarf. Sie ist fest
gelegt im Referat des Generalstaatsanwalts der Deut
schen Demokratischen Republik auf der Zentralen 
Justizkonferenz vom 10. Mai 19561) und wurde auch im 
Referat des Ministers der Justiz auf der Zentralen 
Schöffenkonferenz vom 3,/4. November 19561 2) erneut 
erläutert. Es handelt sich nicht darum, diese Linie zu 
ändern, sondern sie voll zu verwirklichen. Wir müssen 
allerdings feststellen, daß diese gegebene Linie bisher 
zu einseitig verstanden wurde.

Wir ändern nichts an unserer Auffassung, daß 
eine wesentliche Seite der sozialistischen Gesetz
lichkeit die Wahrung der Rechte der Bürger ist. 
Es entspricht jedoch nicht der sozialistischen Ge
setzlichkeit, wenn bei Entscheidungen und in Ver
öffentlichungen nicht selten einseitig der Schutz der 
Rechte des Bürgers beachtet, der Schutz des Staates 
aber vernachlässigt wurde. Dabei wurde vergessen, daß 
die erste Voraussetzung für die Wahrung der Rechte 
der Bürger der Bestand des volksdemokratischen Staa
tes ist. Wir müssen aber sehen, daß die Ursache dafür, 
das Hauptgewicht so einseitig auf die Vermeidung von 
Überspitzungen zu legen, nicht in einem einfachen 
Verkennen der gegebenen Anleitung liegt. Die Kritik 
des 30. Plenums, daß die Einschätzung des 
Klassenkampfes in der DDR, wie sie die 3. Partei
konferenz und die Stellungnahme des Politbüros des ZK 
der SED „Die leninistische Geschlossenheit unserer Par
tei“ gaben, mißverstanden wurde, müssen wir auch auf 
uns beziehen. Diese einseitige Blickrichtung auf das Ab
sehen von Strafen oder die Milderung von Strafen steht 
in engem Zusammenhang mit Vorstellungen darüber, 
„als ob in der DDR der Gegensatz zwischen der Arbeiter
klasse und der Bourgeoisie verschwinden und der 
Klassenkampf erlöschen würde“. Die leitenden Justiz
organe müssen anerkennen, daß auch von ihrer Seite 
keine a l l s e i t i g e  Erläuterung dieser Fragen gegeben 
wurde.

So konnte sich auch ergeben, daß die Reaktion der 
Justizorgane auf einzelne Hetz- und Provokations
versuche zu Ende des Jahres 1956 nicht schnell und 
überzeugend genug war, wobei sich diese Kritik weni
ger auf die ausgesprochenen Strafen als auf die Schnel
ligkeit, Durchschlagskraft, Überzeugungswirkung und 
propagandistische Auswertung der durchgeführten Ver
fahren bezieht. Es fehlte an Hinweisen und der grund
sätzlichen Erkenntnis, daß eine internationale Ver
schärfung des Klassenkampfes eingetreten war, die 
auch Auswirkungen auf das Verhalten des Klassen
gegners in der DDR zeigte. Auf die „reale Gefahr einer 
Verschärfung des Klassenkampfes“ wurden die Richter 
und Staatsanwälte nicht mit genügender Eindringlich
keit hingewiesen, so daß die Justizorgane ihrer Auf
gabe, die Arbeiter-und-Bauern-Macht zu schützen, nicht 
genügend vorbereitet gegenüberstanden und in einzel
nen Fällen dann auch Schwankungen unterlagen.

Die 3. Parteikonferenz hat begrüßenswerterweise 
dazu geführt, daß auch Fragen des Rechts und der

1) NJ 1956 S. 289.
2) vgl. „Die gegenwärtigen Aufgaben der Schöffen“, Berlin

1957.

Rechtspraxis neu und offensiv gestellt wurden. Das 
ist ein großer Fortschritt, und wir müssen diese Ent
wicklung weiter fördern. Wir können jedoch anderer
seits nicht daran Vorbeigehen, daß die Richter und 
Staatsanwälte auch gewissen verwirrenden Einflüssen 
ausgesetzt waren, die nicht schnell oder nicht verständ
lich und offensiv genug geklärt wurden. Es wurden 
Fragen aufgeworfen und Forderungen erhoben, die in 
einer gewissen inneren Beziehung zu den auf dem
30. Plenum aufgedeckten falschen ideologischen Auf
fassungen stehen. Sie zeigen sich — aus verschiedenen 
Wurzeln erwachsend und miteinander verflochten — in 
Erscheinungen der Subjektivierung, des Liberalismus 
und in Forderungen, die auch auf dem Gebiet der Justiz 
ein gewisses Einschränken staatlicher Funktionen be
deuten würden. Dabei muß man feststellen, daß diese 
Auffassungen nicht konzentriert in geschlossenen 
wissenschaftlichen Abhandlungen erschienen sind, son
dern sich in der verschiedensten Weise in der einen 
oder anderen Bemerkung in einem Artikel, in einzel
nen, kommentarlos veröffentlichten gerichtlichen Ent
scheidungen usw. finden. Der Aufsatz von S c h u l z e  
„Neue Maßstäbe“3) ist nur eine besondere Zusammen
fassung der solcherart „in der Luft liegenden“ Auf
fassungen. Manche dieser Probleme sind nicht neu, sie 
wurden auch schon früher behandelt. Auffallend ist 
aber, daß sie gerade in den vergangenen Monaten und 
mit besonderer Betonung, wie z. B. die Frage der Be
triebsgerichtsbarkeit, aufgeworfen wurden.

Die Subjektivierung, die sich in unserem Strafrecht 
andeutet, hat vor allem zwei Wurzeln: die aus der ein
seitigen Betonung des Schutzes der Rechte des Bürgers 
folgende Überbetonung des Subjekts und der subjek
tiven Seite des Verbrechens und, damit zusammen
hängend, die Tendenz, den materiellen Verbrechens
begriff zugunsten des Täters auszuweiten. Ihren aus
geprägtesten Ausdruck — doch keineswegs von ihm 
allein vertreten — fand diese Auffassung in dem bereits 
zitierten Artikel von Schulze. Es ist sehr erfreulich, daß 
nicht nur sehr schnell Praktiker, wie die Staats
anwälte H e r z b e r g  u n d  S z a l e k ,  sich dagegen 
wehrten4), sondern daß auch Wissenschaftler sich 
schnell und gründlich mit der Frage auseinandersetz
ten. Durch den Artikel von R e n n e b e r g ,  H ü b n e r  
u n d  W e b e r 5 )  wurde die Hauptgefahr deutlich gekenn
zeichnet: die bevorzugte Orientierung auf die Persön
lichkeit des Täters und die damit verbundene Tendenz 
zu einem Gesinnungsstrafrecht — wenn dies bei der 
gegenwärtigen Konzeption auch stets zugunsten des 
Täters wirkt. Dagegen verlangt die sozialistische Ge
setzlichkeit objektive Maßstäbe der Gesellschaftsgefähr
lichkeit einer Handlung auch bei der Beurteilung des 
Subjekts des Verbrechens. Subjektivierende Formulie
rungen finden sich in Urteilen der Kreis- und Bezirks
gerichte, wenn auch in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle die ausgesprochenen Strafen selbst richtig 
sind. Auch Entscheidungen des Obersten Gerichts sind 
nicht frei von solchen Erwägungen. Dabei muß man 
darauf hinweisen, daß sich hinter dieser Überbetonung 
des Subjekts, die anscheinend der Forderung der Ge
setzlichkeit, die Rechte des Bürgers zu schützen, dient, 
leicht mangelnde Parteilichkeit verbergen kann. Es 
fällt auch auf, daß Gerichte sich bisweilen ausschließ
lich auf das verlassen, was die Angeklagten -ihnen 
gegenüber als ihren „Willen“ angeben, ohne daß sie 
auch die Gesamtheit der objektiven Umstände bei der 
Bildung ihrer Überzeugung einbeziehen.

Eine andere Seite der Subjektivierung zeigt sich dar
in, daß die Strafe einseitig als Erziehungsmittel gesehen 
und nach Art und Höhe, zum mindesten nach der Be
gründung in einer Reihe von Urteilen, ausschließlich 
danach bemessen wird, wie die Erziehung des Verur
teilten erreicht werden kann. Formulierungen wie: „Bei 
der Findung des Strafmaßes war zu berücksichtigen, 
daß die Dauer der Freiheitsentziehung unter allen Um
ständen die Gewähr bietet, eine Umerziehung bei dem 
Angeklagten zu erreichen“, erwecken den Anschein, 
als ob die Schwere der Tat bei der Bemessung der 
Strafe nur eine untergeordnete Rolle spielt.

3) NJ 1956 S. 645.
4) NJ 1956 S. 758 und 764.
5) NJ 1957 S. 33.
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